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KULTURPOLITIK AKTUELL

I Der Erhalt und die Pflege der kulturellen
Umwelt - also der Baudenkmäler, der Garten-
baudenkmäler und der Bodendenkmäler - ge-
hört ebenso zu den Aufgaben von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN wie der Erhalt und die Pfle-
ge der natürlichen Umwelt. In vielen Dörfern
und Städten kämpfen Bürgerinitiativen Seite
an Seite mit den Denkmalschützern für den
Erhalt wichtiger Denkmäler.

II Der Kampf um den Denkmalschutz in der
»alten« Bundesrepublik war nicht nur eine
Reaktion auf die großen Zerstörungen wichti-
ger kultureller Denkmäler in der unmittelbaren
Kriegszeit, sondern ebenso auf den unglaubli-
chen Raubbau an kulturellem Erbe durch die
sogenannten »Modernisierungsmaßnahmen«,
Stadtplanungsaktivitäten und Abrissmaßnah-
men traditioneller Bausubstanz in den 50er,
60er und 70er Jahren. Dieser Verlust ist keines-
wegs nur oder vorrangig den Entscheidungen
einzelner Bürger zuzuschreiben, sondern wur-
de geduldet und teilweise initiiert von staatli-
chen Stellen und Baudezernenten. Das Engage-
ment für den Denkmalschutz enthielt immer
auch ein Stück Staats- und Expertenkritik. Es
war ein Moment des erwachsenden Selbstbe-
wusstseins der Bürgergesellschaft.

III Kennzeichnend für die Denkmalschutzbe-
wegung in der »alten« Bundesrepublik war,
1. dass dieser Protest getragen war durch ein

Engagement der Bürger,
2. dass es um den Erhalt eines durch Kriegs-

und Nachkriegszeit erheblich reduzierten
Denkmalbestandes ging und

3. dass dafür beachtliche finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt wurden.

IV Die Situation des Denkmalschutzes in den
neuen Bundesländern unterscheidet sich ganz
wesentlich von der Situation zu Beginn der
Denkmalschutzbewegung in den alten Bunds-
ländern.
1. Glücklicherweise sind – aufgrund der aus-

gefallenen »Modernisierung« – in erhebli-

cherem Umfang Kulturdenkmäler erhalten
als in der »alten Bundesrepublik« – aller-
dings teilweise in sehr bedenklichem Erhal-
tungszustand.

2. Die finanziellen Möglichkeiten zum Erhalt
der Denkmäler sind – dank der Armut der
öffentlichen Kassen – enorm begrenzt.

3. Die privaten Möglichkeiten der Eigentümer
zu einem kostenaufwendigen Denkmal-
schutz sind – infolge ausgefallener privater
Vermögensbildung – extrem begrenzt.

V Obwohl also die Anforderungen an die Denk-
malschutzaufgaben in den neuen Ländern er-
heblich gewachsen sind, sind die ausgewiese-
nen Gelder für das Denkmalschutzprogramm
auf Bundes- wie Landesebene ständig gesun-
ken. Geringeren öffentlichen Mitteln und feh-
lenden privaten Ressourcen stehen also erheb-
lich gewachsene Aufgaben entgegen. Das
zwingt zu neuer Standortbestimmung.

VI Gleichzeitig ist seit 1989 eine erhebliche
quantitative Ausweitung der Unter-Schutz-Stel-
lung feststellbar. Unter Denkmalschutz gestellt
wurden in großem Umfang Industriedenkmä-
ler (z. B. Oberschöneweide, Elektrizitätswerk
Vockerode) charakteristische Baudenkmäler der
NS-Zeit (z. B. Prora auf Rügen, Peenemünde)
oder Plattenbauten (z. B. Unter den Linden).
Dabei weitet sich unter der Hand der Denkmal-
schutzbegriff aus und verändert sich inhaltlich.
Zu dem Aspekt des Schutzes traditioneller
Kulturgüter tritt der Aspekt des Sammelns von
typischen Baudenkmälern bestimmter Zeitepo-
chen. Gelegentlich wird Denkmalschutz so auch
zu einem Moment der notwendigen histori-
schen Erinnerungskultur, also zu einer Aufga-
be von politisch-pädagogischem Charakter.

VII Dazu ist zu bedenken, dass in Folge der
wirtschaftlichen Veränderung der Industriege-
sellschaft die öffentlichen Hände zunehmend
und massenhaft über öffentliche Gebäude ver-
fügen, die in Zukunft einen neuen Nutzer su-

chen: Schulgebäude, Bahnhöfe, Postgebäude,
Umspannwerke.

VIII Spätestens jetzt ist deswegen eine umfas-
sende Debatte darüber notwendig, wie man
dieser quantitativen und qualitativen Auswei-
tung bei knappen öffentlichen Geldern und
begrenzter Leistungsfähigkeit der Bürger ge-
recht werden kann. Eine Umwidmung all die-
ser öffentlichen Gebäude nur für Museums-
zwecke oder Nutzungen durch die öffentliche
Hand oder das Gemeinwesen scheint ausge-
schlossen.

IX Spätestens jetzt ist deswegen eine umfas-
sende, offene und tabufreie Debatte darüber
notwendig, wie der Denkmalschutz der Gegen-
wart und Zukunft aussehen soll, auf welche
Denkmäler er sich beziehen soll und worin er
sich notwendigerweise begrenzen muss. Krite-
rium für einen erfolgreichen Denkmalschutz ist
nicht, wie viel unter Schutz gestellt wird, son-
dern wie viel wirklich erhalten, vor dem Verfall
geschützt und einer neuen Nutzung zugeführt
wird. Weniger kann dabei mehr sein.

X Vor allem aber muss es auch eine neue
Dialogkultur zwischen den Denkmalschützern
und den Bürgern geben. So gut die Zusammen-
arbeit in der Vergangenheit war, wenn es um
den gemeinsamen Kampf gegen Investoren
oder Übergriffe durch die Politik auf manche zu
schützenden Denkmäler ging, so verbesserungs-
bedürftig war gelegentlich der Dialog zwi-
schen Denkmalschützern und einzelnen Bür-
gern, die ein Denkmal besitzen. Nicht jeder
Protest von einzelnen Bürgern gegen die Will-
kür von Denkmalschützern entsprang nur rei-
nem Unverstand. Hier ist auch eine größere
Bereitschaft der Denkmalschützer notwendig,
über ihre Kriterien und »Denkschulen« Aus-
kunft zu geben und sich für andere Nutzungsan-
passungen und auch die begrenzten finanziellen
Möglichkeiten von Bürgern kompromissbereit zu
zeigen. Nur bei verbesserter Dialogbereitschaft
wird der unbestreitbare rechtliche Einspruch ge-
gen Eingriffe in die Bausubstanz eines Denkmals
in der Sache dauerhaft Erfolg haben.

XI Auf allen Ebenen sollte zur Verbesserung
des Dialoges zwischen den Denkmalschützern
und Bürgern über Denkmalbeiräte nachgedacht
werden, die beratende und vermittelnde Funk-
tionen haben können, aber auch zu einer Adres-
se in Konfliktfällen werden können.

XII Debatten über den Denkmalschutz sind
letztendlich Debatten über historische und kul-
turelle Identitäten. Wie alle Entscheidungen
der Demokratie müssen sie dem Wesen nach
veränderbar und korrigierbar sein, Dogmatis-
mus hat im Denkmalschutz ebenso wenig zu
suchen wie zeitgeistmäßige Beliebigkeit.

Antje Vollmer

■■■■■ Zwölf Thesen zum Thema Denkmalschutz

»Reformbedarf und Veränderungsmöglichkeiten«

»Warum Antje Vollmer, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen, den Denkmalschutz
auflösen möchte« wurde in der Zeit unter dem Titel »Ballast abwerfen« gefragt (19.4.). »Die
grüne Kröten der Geschichte« titelte die Süddeutsche Zeitung am 5.6. und ein weiterer Artikel
am gleichen Tag war überschrieben »Entsetzten über ›Barbarei‹ der Grünen«. Was war
geschehen? Der Stadtforscher Dieter Hoffmann-Axthelm hatte im Auftrag der Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ein Gutachten erstellt, in dem er eine weitgehende
Revision der bisherigen Form der Denkmalpflege fordert und begründet. Am 30.3. fand dazu
im Reichstag ein Expertenhearing statt. Antje Vollmer, auf deren Inititiave das Gutachten und
die Anhörung zurückgehen, hat ihre bisherigen Überlegungen hierzu in Thesenform zusam-
mengefaßt, die wir im folgenden vorstellen.


